
 

 

 

Weisung 201907027 vom 31.07.2019 – Digitales BiZ 

Laufende Nummer:  201907027 

Geschäftszeichen:  AM 52 – 6215.3 / 6201 / 6904 / 1509.1 / 1440 / 1504.4 / 1593 / 2020 / 
1500.3 / 1511.335 

Gültig ab:  31.07.2019 
Gültig bis:  unbegrenzt 

SGB II:  Information 
SGB III:  Weisung 
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug: HEGA 12/13 – 08 –Koordination der Berufsinformationszentren (BiZ) und der Bil-
dungs- und Berufskunde durch die Regionaldirektionen 

Aufhebung: Weisung 201607034 vom 21.07.2016 – Nachfolge BiZ-MOBIL - Einführung von 
Tablets 

 
Im Rahmen der Lebensbegleitenden Berufsberatung vor dem Erwerbsleben wird die 
Berufsorientierung an allen Regelschulen einschließlich der Gymnasien und Gesamt-
schulen deutlich ausgeweitet. Berufsorientierende Veranstaltungen sind im BiZ bzw. 
mit dem Digitalen BiZ (Digi-BiZ) verbindlich anzubieten. Das Digi-BiZ hat sich bewährt 
und wird beibehalten. Die Einsatzorte werden erweitert. 

1. Ausgangssituation 
Im Rahmen der Lebensbegleitenden Berufsberatung vor dem Erwerbsleben wird die Berufs-
orientierung an allen Regelschulen einschließlich der Gymnasien und Gesamtschulen deut-
lich ausgeweitet. Berufsorientierende Veranstaltungen sind im BiZ bzw. mit dem Digitalen 
BiZ (Digi-BiZ) verbindlich anzubieten. Das Digi-BiZ kompensiert die Benachteiligung der Re-
gionen mit schwacher Infrastruktur, wenn das nächste BiZ nicht in angemessener Zeit er-
reichbar ist. 

Das Digi-BiZ besteht aus einer zentralen Komponente und 30 Tablets. Die zentrale Kompo-
nente ermöglicht die Konnektivität und den Zugang zum Internet und steuert die 30 Tablets, 
die in einem eigenen lokalen Funknetz an das Internet angebunden sind. 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung201312008_ba014892.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung201312008_ba014892.pdf


 

 

 

Zusätzlich sind die Tablets mit einer geeigneten Schul-Software versorgt, die der Berufsbera-
terin/dem Berufsberater auf dem entsprechenden Endgerät Administratoren-Rechte für die 
Schüler-Tablets gibt und ein digitales Zusammenarbeiten der Klasse ermöglicht. 

Bundesweit sind 30 Digi-BiZ beschafft. Sie sind nach dem in Anlage 3 festgelegten Schlüssel 
an die Regionaldirektionen (RD) in dezentrale Verantwortung übergeben worden. 

2. Auftrag und Ziel 
Das Digi-BiZ ist in den Schulen solcher Regionen einzusetzen, in denen ein BiZ nicht oder 
nicht in angemessener Zeit erreichbar ist. Es ist Aufgabe der Regionaldirektionen, für flä-
chendeckende Einsätze des Digi-BiZ in diesen Schulen Sorge zu tragen, diese zu steuern 
und nachzuhalten. 

Sobald diese Einsätze gewährleistet sind, kann in den einsatzfreien Zeiten das Digi-BiZ auch 
gemäß den Richtlinien (Anlage 1) genutzt werden. 

Die fachliche, technische und logistische Verantwortung für die Einsätze des Digi-BiZ obliegt 
den Regionaldirektionen entsprechend der HEGA 12/13 – 08 –Koordination der Berufsinfor-
mationszentren (BiZ) und der Bildungs- und Berufskunde durch die Regionaldirektionen 

Das BA-Service-Haus, Messe- und Veranstaltungsmanagement (MVM) unterstützt als 
Dienstleister der Zentrale die Einsätze des Digi-BiZ. MVM weist die Berufsberaterinnen/Be-
rufsberater in Abstimmung mit der RD zeitnah vor dem Einsatz in die technische Handha-
bung des Digi-BiZ ein und ist zuständig für den 1st und 2nd Level Support inkl. dezentralem 
Austausch bzw. Ersatzbeschaffung von defekter Hardware. Darüber hinaus übernimmt MVM 
bei Bedarf einen Full-Service für die Einsätze und die Betreuung des Digi-BiZ laut Anlage 2. 
Eine Unterstützung durch MVM kann direkt mit MVM abgesprochen werden. 

Das IT-Systemhaus gewährleistet die Softwareversorgung einschließlich der Bekanntgabe 
der Versorgungstermine an die Verantwortlichen und ist zuständig für den 3rd Level Support 
sowie für die Ersatzbeschaffung von Hardware über bestehende Verträge. 

3. Einzelaufträge 
Die Regionaldirektionen 

• gewährleisten die flächendeckende Versorgung der Schulklassen mit Orientierungs-
angeboten in den Berufsinformationszentren und mittels des Digi-BiZ. 

• steuern die Digi-BiZ Einsätze und deren Organisation in dezentraler Verantwortung 
unter Beachtung der Richtlinien (Anlage 1). 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung201312008_ba014892.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Weisung201312008_ba014892.pdf


 

 

 

• nehmen bei Bedarf das Dienstleistungsangebot von MVM gemäß den Absprachen 
(Anlage 2) in Anspruch. 

Die Agenturen für Arbeit 

• planen die Einsätze des Digi-BiZ und führen sie durch. 

4. Info 

entfällt 

5. Haushalt 
entfällt 

6. Beteiligung 
Die Hauptschwerbehindertenvertretung wurde beteiligt. 

gez.  
Unterschrift 
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